
172.016 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2020 Nr. 210 ausgegeben am 2. Juli 2020 

 

Gesetz 
vom 8. Mai 2020 

über die Abänderung des 
Informationsweiterverwendungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Mai 2008 über die Weiterverwendung von In-
formationen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungsgesetz; 
IWG), LGBl. 2008 Nr. 205, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 

3) Die geltende Fassung der in Abs. 2 genannten EWR-Rechts-
vorschrift ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemein-
samen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach 
Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 2 Abs. 1, 2 Bst. a bis c, f und g sowie Abs. 3 bis 5 

1) Dieses Gesetz gilt für die kommerzielle und nichtkommerzielle 
Weiterverwendung von im Besitz öffentlicher Stellen befindlichen Do-
kumenten. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 102/2019 und 13/2020 
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2) Dieses Gesetz gilt nicht für Dokumente, 
a) die, insbesondere aus Gründen der nationalen Sicherheit, der öffentli-

chen Sicherheit, der statistischen Geheimhaltung oder weil sie Ge-
schäftsgeheimnisse (wie Betriebsgeheimnisse, Berufsgeheimnisse, Un-
ternehmensgeheimnisse) enthalten oder sonst der Vertraulichkeit un-
terliegen, nicht zugänglich sind; 

b) zu denen der Zugang nach den Rechtsvorschriften, die den Zugang 
zu Dokumenten öffentlicher Stellen regeln, eingeschränkt ist, ein-
schliesslich der Dokumente, die nur bei Nachweis eines besonderen 
Interesses zugänglich sind; 

bbis) die nach den Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten 
öffentlicher Stellen regeln, aus Gründen des Schutzes personenbezo-
gener Daten nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind und Teile 
von Dokumenten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, 
wenn sie personenbezogene Daten enthalten, deren Weiterverwen-
dung gesetzlich nicht mit dem Recht über den Schutz von Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten vereinbar 
ist; 

c) deren Bereitstellung: 
1. nicht unter den durch Gesetz oder Verordnung festgelegten öf-

fentlichen Auftrag der betreffenden öffentlichen Stelle fällt, oder 
2. in Ermangelung von Rechtsvorschriften nach Ziff. 1, nicht unter 

den durch allgemeine Verwaltungspraxis festgelegten öffentlichen 
Auftrag fällt, vorausgesetzt, dass der Umfang des öffentlichen 
Auftrags transparent ist und regelmässig überprüft wird; 

f) die im Besitz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen sind, ein-
schliesslich von Einrichtungen, die zum Zweck des Transfers von 
Forschungsergebnissen gegründet wurden, mit Ausnahme von Hoch-
schulbibliotheken; 

g) die im Besitz anderer kultureller Einrichtungen als Bibliotheken, 
Museen und Archiven sind. 

3) Dieses Gesetz gilt nicht für Teile von Dokumenten, die lediglich 
Logos, Wappen und Insignien enthalten. 

4) Ein Anspruch auf Zugang zu Dokumenten wird durch dieses Ge-
setz nicht begründet. 

5) Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, gesetz-
liche Verschwiegenheitspflichten, insbesondere das Amtsgeheimnis, und 
weitergehende Ansprüche aus anderen Rechtsvorschriften auf Weiter-
verwendung von Informationen öffentlicher Stellen bleiben unberührt. 
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Art. 3 Abs. 1 Bst. e bis h 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 
e) "maschinenlesbares Format": ein Dateiformat, das so strukturiert ist, 

dass Softwareanwendungen konkrete Daten, einschliesslich einzelner 
Sachverhaltsdarstellungen und deren interner Struktur, leicht identi-
fizieren, erkennen und extrahieren können; 

f) "offenes Format": ein Dateiformat, das plattformunabhängig ist und 
der Öffentlichkeit ohne Einschränkungen, die der Weiterverwendung 
von Dokumenten hinderlich wären, zugänglich gemacht wird; 

g) "formeller, offener Standard": ein schriftlich niedergelegter Standard, 
in dem die Anforderungen für die Sicherstellung der Interoperabilität 
der Software niedergelegt sind; 

h) "Hochschule": eine öffentliche Stelle, die postsekundäre Bildungs-
gänge anbietet, die zu einem akademischen Grad führen. 

Überschrift vor Art. 3a 

II. Weiterverwendung von Dokumenten 

Art. 3a 

Grundsatz der Weiterverwendung 

1) Dokumente, die dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterliegen, 
dürfen weiterverwendet werden. 

2) Für Dokumente, an denen Bibliotheken, einschliesslich Hochschul-
bibliotheken, Museen und Archive Urheber- und verwandte Schutzrechte 
oder gewerbliche Schutzrechte zustehen, gilt Abs. 1 nur, soweit deren 
Nutzung nach den für diese Schutzrechte geltenden Vorschriften zulässig 
ist oder die Einrichtung die Nutzung zugelassen hat. Die Bedingungen 
der Nutzung müssen den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen. 

Überschrift vor Art. 4 

Aufgehoben 
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Art. 4 Abs. 4 

4) Stützt sich die ablehnende Mitteilung (Abs. 3 Bst. b und d) darauf, 
dass das beantragte Dokument geistiges Eigentum Dritter ist, so hat die 
öffentliche Stelle auch auf den ihr bekannten Inhaber der Rechte oder 
ersatzweise auf denjenigen zu verweisen, von dem sie das betreffende 
Material erhalten hat. Bibliotheken, einschliesslich Hochschulbibliothe-
ken, Museen und Archive sind nicht zur Verweisangabe verpflichtet. 

Art. 5 

Verfügbare Formate 

1) Öffentliche Stellen haben Dokumente, die sich in ihrem Besitz be-
finden und zur Weiterverwendung verfügbar sind, in allen vorhandenen 
Formaten oder Sprachen und, soweit möglich und sinnvoll, in offenem 
und maschinenlesbarem Format zusammen mit den zugehörigen Meta-
daten zur Weiterverwendung zur Verfügung zu stellen. Sowohl die For-
mate als auch die Metadaten sollten so weit wie möglich formellen, offe-
nen Standards entsprechen. 

2) Abs. 1 verpflichtet die öffentlichen Stellen nicht, Dokumente neu 
zu erstellen oder anzupassen oder Auszüge aus Dokumenten zur Verfü-
gung zu stellen, wenn dies mit einem unverhältnismässigen Aufwand 
verbunden ist, der über eine einfache Bearbeitung hinausgeht. 

3) Öffentliche Stellen sind aufgrund dieses Gesetzes nicht verpflich-
tet, die Erstellung und Speicherung von Dokumenten bestimmter Art im 
Hinblick auf die Weiterverwendung solcher Dokumente fortzusetzen. 

Art. 6 

Gebühren 

1) Gebühren für die Weiterverwendung von Dokumenten sind auf 
die Grenzkosten beschränkt, die durch die Reproduktion, Bereitstellung 
und Weiterverbreitung verursacht werden. 

2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden auf: 
a) öffentliche Stellen, die ausreichende Einnahmen erzielen müssen, um 

einen wesentlichen Teil ihrer Kosten im Zusammenhang mit der Er-
füllung ihrer öffentlichen Aufträge zu decken; 
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b) Dokumente, für die die betreffende öffentliche Stelle aufgrund von 
Rechtsvorschriften ausreichende Einnahmen erzielen muss, um einen 
wesentlichen Teil der Kosten im Zusammenhang mit ihrer Erfassung, 
Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zu decken; 

c) Bibliotheken, einschliesslich Hochschulbibliotheken, Museen und 
Archive. 

3) In den Fällen nach Abs. 2 Bst. a und b berechnen die öffentlichen 
Stellen die Gesamtgebühren nach von ihnen festzulegenden objektiven, 
transparenten und nachprüfbaren Kriterien. Die Gesamteinnahmen die-
ser Stellen aus der Bereitstellung von Dokumenten und der Gestattung 
ihrer Weiterverwendung in dem entsprechenden Abrechnungszeitraum 
dürfen die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Ver-
breitung zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. 
Die Gebühren sind unter Beachtung der für die betreffenden öffentlichen 
Stellen geltenden Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

4) Wenn die in Abs. 2 Bst. c genannten öffentlichen Stellen Gebühren 
verlangen, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Do-
kumenten und der Gestattung ihrer Weiterverwendung in dem entspre-
chenden Abrechnungszeitraum die Kosten für die Erfassung, Erstellung, 
Reproduktion, Verbreitung, Bewahrung und der Rechteklärung zuzüg-
lich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Gebühren 
sind unter Beachtung der für die betreffenden öffentlichen Stellen gel-
tenden Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

5) Die Regierung kann das Nähere über die Gebühren mit Verord-
nung regeln. 

Art. 7 

Bedingungen für die Weiterverwendung 

1) Öffentliche Stellen können Bedingungen für die Weiterverwen-
dung von Dokumenten festlegen. Die Bedingungen müssen verhältnis-
mässig sein, dürfen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen und die 
Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken. 

2) Bedingungen nach Abs. 1 sind im Voraus festzulegen und, soweit 
technisch möglich und sinnvoll, in elektronischer Form zu veröffentli-
chen. 



6 

3) Bedingungen nach Abs. 1 können in einer Standardlizenz festgelegt 
werden. Verwendet eine öffentliche Stelle für die Weiterverwendung von 
Dokumenten Standardlizenzen, die an besondere Lizenzanträge ange-
passt werden können, hat sie diese in digitaler Form und nach Möglich-
keit zur elektronischen Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. 

Art. 8 

Transparenz 

1) Wurden für die Weiterverwendung Standardbedingungen und Stan-
dardgebühren festgelegt, sind die entsprechenden Bedingungen sowie die 
tatsächliche Höhe dieser Gebühren einschliesslich der Berechnungs-
grundlage im Voraus festzulegen und, soweit technisch möglich und 
sinnvoll, in elektronischer Form zu veröffentlichen. 

2) Wurden für die Weiterverwendung keine Standardgebühren fest-
gelegt, geben die öffentlichen Stellen im Voraus an, welche Faktoren bei 
der Berechnung der Gebühren berücksichtigt werden. Auf Anfrage hat 
die öffentliche Stelle zusätzlich die Berechnungsweise dieser Gebühren in 
Bezug auf den spezifischen Antrag auf Weiterverwendung anzugeben. 

3) Die in Art. 6 Abs. 2 Bst. b genannten Anforderungen werden im 
Voraus festgelegt. Soweit technisch möglich und sinnvoll, werden sie in 
elektronischer Form veröffentlicht. 

Art. 9 

Praktische Vorkehrungen 

1) Öffentliche Stellen haben praktische Vorkehrungen zur Erleichte-
rung des Zugangs hinsichtlich jener Dokumente zu treffen, die zur Wei-
terverwendung verfügbar sind. 

2) Soweit Dokumente von öffentlichen Stellen mit Metadaten verse-
hen sind und online in maschinenlesbaren Formaten bereitgestellt wur-
den, können die Metadaten auf einem nationalen Datenportal zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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Art. 11 Abs. 2, 2a und 4 

2) Abs. 1 gilt nicht, wenn für die Bereitstellung eines Dienstes im öf-
fentlichen Interesse die Einräumung eines ausschliesslichen Rechts erfor-
derlich ist. Der Grund für eine solche Ausschliesslichkeitsvereinbarung 
ist regelmässig, mindestens jedoch alle drei Jahre, zu überprüfen. Nach 
dem 31. Dezember 2003 getroffene Ausschliesslichkeitsvereinbarungen 
müssen transparent sein und öffentlich bekannt gemacht werden. Dieser 
Absatz gilt nicht für die Digitalisierung von Kulturbeständen. 

2a) Bezieht sich ein ausschliessliches Recht auf die Digitalisierung 
von Kulturbeständen, darf es ungeachtet des Abs. 1 im Allgemeinen für 
höchstens zehn Jahre gewährt werden. Wird es für mehr als zehn Jahre 
gewährt, ist die vereinbarte Gewährungsdauer im elften Jahr und danach 
gegebenenfalls alle sieben Jahre zu überprüfen. Die Ausschliesslichkeits-
vereinbarungen müssen transparent sein und öffentlich bekannt gemacht 
werden. Der betreffenden öffentlichen Stelle ist im Rahmen der Verein-
barung eine Kopie der digitalisierten Kulturbestände gebührenfrei zur 
Verfügung zu stellen. Die öffentliche Stelle stellt diese Kopie am Ende 
des Ausschliesslichkeitszeitraums zur Weiterverwendung zur Verfügung. 

4) Am 17. Juli 2013 bestehende Ausschliesslichkeitsvereinbarungen, 
die nicht unter die Ausnahme von Abs. 2 und 2a fallen, enden mit Ver-
tragsablauf bzw. gelten spätestens mit Ablauf des 18. Juli 2043 als aufge-
löst. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/37/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung 
der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informatio-
nen des öffentlichen Sektors (EWR-Rechtssammlung: Anh. XI-5k.02). 

III. 

Übergangsbestimmung 

Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Verfah-
ren findet das bisherige Recht Anwendung. 



8 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. August 2020 in Kraft, andernfalls am Tag nach der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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